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Auf Grmid Beschlusses cles Ministerrats vom 
29. Januar 1952 übermittle ich in cler Anlage den 
obenbezeichneten Gesetzentwurf der· Staatsregie
n1ng mit der Bitte um weitere verfassung·smäflige 
Behandlung .. 

(gez.) Dr. Ehard, 
Bayerische'r Ministerpräsident 

* 

Entwu.rf eines· Gese~es 
ühe1• die· Wahl der Kreistage und Landräte 

· ·(La:ndkreiswahlgesetz) 

I. Abschnitt 

Wahl der Kreisräte 

Art. 1. 

W ahlrechtsgrundsätze und Amtszeit 

. (j) I)ie Kreisräte werden ·in allgemeiner, 
gleicher, u1:i.mittelbai~r, geheimer Wahl nach de1i 
Grundsätzen eines verbesserten Verhältniswahl
rechtes auf die Dauer von vier Jahren gewählt. 

(2) Wird 'in einem Wahlkreis liur ein einziger 
gültiger Wahlvorschlag oder überhaupt kein gül
tiger Wahlvorschlag eingereicht, so findet Mehr
heitswahl statt. 

Art. 2 · 

W ali.J der Kreisräte 

(1) In den. Kreistag sind so viele Kreisräte zu 
wählen, daß auf· .redes angefangene Tausend Ein
wohner des Landkreises ein Vertreter trifft, höcl1-
stens ,jedoch 45., 

(2) Außerdem gehört dem Kreistag der Land-· 
rat an. 

(3) Beamte und Angestellte der Rechtsaufsichts
behörden können'nicht Kreisrä~e sein (Art. 25 Abs. 4 
der Landkreisördnung). · . · · 
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Art. 3 

Grundsätze für das Wahl verf abren 

Die nachstehenden Vorschriften des Gemeinde
wahlgesetzes finden für die Wahl ·der Kreisräte 
sinngemäß Anwendung: 
1. clie Bestimmungen über vVahltermin und Beginn 

cler Amtszeit, Art. 19 des Gemeindewahlgesetzes, 
2. die Bestimmungen über Wahlberechtigung und 

Wählbarkeit, Art. 1 bis 5 des Gemeindewahl
gesetzes mit der Maßgabe, daß an die Stelle des 
Aufenthalts in der Gemeinde der Aufenthalt im 
Landkreis tritt, 

3. die Bestimmungen iiber die Vorbereitung und 
Durchführung der Wahl und die Sicherung der 
Wahlfreiheit, Art. 7 bis 15 des Gemeindewahl
gesetzes mit der Maßgabe„ 
a) daß .reder Landkreis einen Wahlkreis bildet, 
b) daß. der Landkreis nach Gemeinden in Stimm

bezirke eingeteilt wird, 
c) daß ein Wahlberechtigter einen Wahlschein 

erhält, wenn er sich am Wahltag während 
der Wahlzeit aus triftigen Gründen im Wahl
kreis außerhalb seines Stimmbezirks aufhält, 

d) daß. der Wahlschein in jedem Stimmbezirk 
des Landkreises gilt, zu dem die Gemeinde 
,gehört, die den Wahlschein ausgestellt hat, 

e) daß für die Herstellung der Stimmzettel die 
Landkreise sorgen, 

4. die Bestimmungen über die Wahlvorschläge, 
über die Verhältniswahl und die Mehrheitswahl, 
Art. 20 bis 28 a des Gemeindewahlgesetzes mit 
der M~ßgabe, 
a) daß ein Wahlvorschlag höchstens so viele Be

werber enthalten darf, als Kreisräte zu 
wählen sind; 
Art. 20 Abs. 2 Satz 2, Art. 22 Abs. 2 und 
Art. 24 Ziffer 1 Satz 2 entfallen; 

b) daH die Aufstellung der Bewerber in Ver
sanimlungen zu erfolgen hat, zu denen die 
Mitglieder einer Partei oder Angehörigen 
einer Wählergruppe bzw. die Delegierten aus 
dem gesamten ·vv ahlkreis einberufen sind. 

II. Abschnitt 

W a h l d e s L a n d I; at s u n d d e r 
Stellvertreter 

Art. 4 

Wahl des Landrats 

(1) Der Landrat wird auf die Dauer von 
6 Jahren von den Kreisbürgern gewählt. Er wird 
zugleich mit dem Kreistag gewählt, wenn der Be
ginn seiner Amtszeit mit dem Beginn der Wahlzeit 
des Kreistags zusammenfällt. 

(2) Gewählt ist,· wer die Mehrheit der ab
gegebenen gültigen Stimmen . erhält. Erhält kein 
Bewerber die Mehrheit, so findet Stichwahl zwischen 
den beiden Bewerbern mit den höchsten Stimmen
zahlen dureh die Kreisräte statt .... 
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(3) Sofern der Gewählte Mitglied des Kreis
tages ist, rüCkt für ihn ein Ersatzmann nach. 

(4) Zum Landrat kann auch ein Bewerber 
gewählt werden, der zur Zeit der Wahl seinen Auf
enthalt nicht im Kreisgebiet hat. 

(5) Zum, Landrat kann nur ' gewählt werden? 
wer sich durch eine mehrjährige entsprechende 
Tätigkeit beim Aufbau des demokratischen Staates 
in der öffentlichen Verwaltung bewährt hat. Ob. 
diese Voraussetzung gegeben ist, entscheidet i.m 
Zweifelsfall das Staatsministerium des Innern · 
(Art. 32 Abs. 2 LKrO.). 

Art. 5 

Neuwahl des Landrats 

Scheidet der Landrat während der Amtszeit aus, 
so findet eine Neuwahl innerhalb einer Frist von 
2 Monaten statt. Art. 4 findet entsprechende An, 
wendung. 

Art. 6 

SteUverfreter des Landrats 

Der Stellvertreter des Landrats wird auf die 
Dauer der Wahlzeit des Kreistages vom Kreistag 
aus seiner Mitte gewählt. Die Vorschriften des 
Art. 46 Abs. 2 der Landkreisordnung finden An
wendung. 

III. Abschnitt 

Annahme der Waltl, Wahlprüfung, Verlust der 
Wählbarkeit 

Art. 7 

Die Vorschriften des Gemeindewahlgesetzes 
über die Annahme der Wahl, über die Wahlprüfung 
und den Verlust der Wählbarkeit, Art. 35 bis 38, 
finden entsprechende Anwendung. 

IV. Abschnitt 

Ubergangs- und Schlußhestimmungen 

Art. 8 

Kosten 

Die Kosten, die für die Bereitstellung des 
Wahlraumes und für die Beschaffung und Her
stellung sonstiger für die Wahl nötigen Gegen
stände, wie der Wählerlisten und Wahlkarteien, 
entstehen,· tragen die Gemeinden, die übrigen 
Kosten der Landkreis. 

Art. 9 

Feststellung der Einwohnerzahl 

. Soweit nach diesem Gesetz die Einwohnerzahl, 
in Betracht kommt, ist der vom Statistischen' 
Landesamt jeweils zuletzt ermittelte Stand der Be~ 
völkerung zugrunde zu legen. 

Art. 10 

Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes tritt 
das Gesetz über die Wahl der Kreistage und Land
räte vom 27. Februar 1948 (GVBl. S. 17) in der 
Fassung des _Gesetzes vom 30. September 1948 
(GVBl. S. 203) außer l(~aft. 

/ 

Art. 11 
',,' ., 

Die zur Durchführung des Gesetzes erforder
licl:ten Rechts.:.·,. un'd Verwaltungsvorschriften--ein
scl:tließlich der ·w ahlordnung erläfü das Staatsmini-
sterium des Innern. ' 

' Dieses Gesetz ist dr;nglicl:t. · Es · tritt 
1. Feb:ruar 1952 m Kraft. 

:_.: •. , '.'.' i. .· . . ~ ' 
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Begründung 
"'I· 

am 

Für die ,Landkreiswahlen waren rfohon bisher die 
im .Gemeindewal,i.lgesetz e~tha,Itenen ;„Gr:undsätze. f,ü~: 
das W ahlverfah,nm" weitge}ienq anzmvenden .. Die ,N<tHn 
fassung. des Gemei:n.dewahlg.esefaes .und die neue Lan~h 
kreisordnung maclien eine Neufossung · ·aucli des L1.q1d„ 
kreiswahlgesetzes vom 2?. Februar 1948 noh\reridig. ···' 

I~ ein'zelnen: , 

Zu Art. 1 und 2: 

An die Stelle de1· Bezeichnung „Kreistagsmitglieder" 
tritt die in der neuen Landkreisordnung geschaffene 
neue Bezeichnung „_Kreisräte"_ Die Bestimmung der 
neuen Landkreisorilnnng' · über · den: · Ausschluß der 
Beamten und . Angestellten . d~r .· :Rechftlaidsich,tsbehörden 
von der Mitgliedschaft im Kreistag ist i;m Art. 2 Abs. 3 
des Entwurfs bei·Ücksiehiigi. · '' · 

Zu Art. 3: 

Wegen der in A~t~ ~ 'Cl~s a:hÜege~den Gesetzentwurfs 
für anwendbar erklärten Bestimmungen' .des Gemeinde
wahlgesetzes wird auf die Begründung zu der Netl_
fassung des Gemeindewahlgesetzes Bezug genommen. 

! .• „. 

Zu Art. 4:. :„' .. ; '•·!'. 

Die in .der neuen , Landkreisordnung vorgesehenen 
Best'irri.Ili1i:ngen üper ·.' dfo · J,W ahl; uird. ' 'd~e Amtszeit.' des 
Landrats sind: im Art<'4'·de1VEntwurfS b~rucksichtigt. ••;: 

" J • , : ' i' IJ ' ' '. ,;,, 1!) i ,' )'.; !''. '.) 

Zu Art. 5:. „,.:,: ,„ !'''' "· :· ·,,., 

Eine. Nachwab,l (le.s, kü:t;1ft1g ~U.:r: noch ha:u.pt~mtliche:P 
~andrats. t:ntfä~Jt·: J:)~~ ,Nev.fa,ssung,: ~~s, 4-:rt, 5. :frägt de~~: 

ech_J.?..l;I.ll~ .. , ."' ; ,, ,.:n· •. r::,:•.:',.') ·l~·1·. :.; ,~ •• · d 
Zu Art. 6: 

Die vorg~sehene Bestimmung, dafi cle1· Stellvertreter 
des Landrats auf die [)auer de.r .Amtszeit des Kreistags 
gewählt wird, ergibt ' sich 1 ifi 'Angleichung an die Be
stimmung der neuem. Gemeindeordnung über die Wahl 
der weiteren 'Btirg~"tn:iei~te~ (Art.··34· Absi:3 ,Gb.).' , , , 

; j .. ' ·:~ ( '!'. t.; ·:. i. .; . ''1 1 ./ 'J : 1 \}1 

Zu ~rt. Z: . '.}j' 

Wegen der für anwendbar erklärteri 'Ai't. 35 'bis ·3s: 
G,e;m~indew,ahlg~seti: ~i;r\l :a,.uf :die ,;I3egrü;ndung zur Neu
fassung des Gemeindewahlgesetzes Bezug geno:n:;tmi;m . . :;-1 • 

. rne bisherigeI;l. :ße,11tim:rµu11geI1 über den ehrenamt
lich~n L~!l<;lr~f: ~;ntf f~l,i;i.n';:ßi~ .'Bestii,nmungen _über cie~r 
Kreisausschuß smd Bestandteil . der Landkreisordnung 
geworden. ·~··"':.·: '·" „ ,„. ' ·'.;.> 


